
2023
Schüler werden am MCG…

 

Aktuelles aus dem Ü-7-
Verfahren im letzten Schuljahr



„Besondere Härtefälle“
„Vorrang der Eignung“  und
„Besondere Gründe“

[BrdbgSchG 53,3]

Die Aufnahme am Gymnasium erfolgt
nach dem Willen des Gesetzgebers:

„Nachrückerliste“

3. Aufnahmeverfahren



3. Schüleraufnahme

b) Anmeldungen mehr als Plätze = Rankingverfahren

1. Notendurchschnitt der Zeugnisnoten bei doppelter 
Wertung von D/Ma/Eng  (∅ 12-13 
Einzelwerte)

2. Durchschnitt der fachübergreifenden Kompetenzen
    (∅ 17 Einzelwerte)

3. Auswertung der Aussagen zur schulischen 
Entwicklung

    (0 bis - 4 Punkte)

a) Anmeldungen = Plätze:     



20 x ∅ Zeugnisnoten  +

10 x ∅ fachübergreifende Kompetenzen  -

0-4 Punkte Entwicklung/ Engagement

= Punktsumme

.
Punkte Aussagenbeispiel

0 „folgt dem Unterricht kaum“ „löst Konflikte mit ungeeigneten 
Mitteln“

1 „muss zur Unterrichtsteilnahme 
aufgefordert werden

„trägt mitunter zur Konfliktlösung 
bei“

2 „arbeitet gut mit und hat stets alle 
Unterrichtsmaterialien bereit“

„ist Konfliktschlichter“

3 „besitzt ausgeprägte 
Arbeitshaltung und ist sehr 
selbständig“

„arbeitet zuverlässig als 
Konfliktschlichter“

4 „hoch motiviert und zieht die 
anderen Kinder mit“

„löst als Konfliktschlichter aktiv 
und nachhaltig Konflikte“ 

Die beste zu 
erreichende 
Punktsumme 
ist  26.



Die Schüler verteilten sich auf den Plätzen von 130-150 
mit folgenden Werten:

 Platz 130 Platz 140
Punktsummen: 41,1 – 44,1.
Zeugnisdurchschnitten: 1,6 – 1,55
Durchschnitten der FÜK: 1,24 – 1,7

Letzter aufzunehmender Schüler bei Platz 140 im 
Schuljahr 2023-24:

Punkte 42,4 Zeugnis 1,22        FÜK 1,94

Im letzten Jahr bewarben sich 239 Schüler auf 140 
Plätze. Auch 2024 gibt es 140 Plätze.
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